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Aufgaben und allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgaben der Polizei

(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen
dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend zu bekämpfen
und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das
Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. Sind außer in den Fällen des Sat-
zes 2 neben der Polizei andere Behörden für die Gefahrenabwehr zustän-
dig, hat die Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit ein
Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich er-
scheint; dies gilt insbesondere für die den Ordnungsbehörden obliegende
Aufgabe, gemäß § 1 Ordnungsbehördengesetz Gefahren für die öffentli-
che Ordnung abzuwehren. Die Polizei hat die zuständigen Behörden,
insbesondere die Ordnungsbehörden, unverzüglich von allen Vorgängen
zu unterrichten, die deren Eingreifen erfordern.

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz
nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist
und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt
oder wesentlich erschwert werden würde.

(3) Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 47 bis 49).

(4) Die Polizei hat ferner die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch an-
dere Rechtsvorschriften übertragen sind.

(5) Maßnahmen, die in Rechte einer Person eingreifen, darf die Polizei
nur treffen, wenn dies auf Grund dieses Gesetzes oder anderer Rechts-
vorschriften zulässig ist. Soweit die Polizei gemäß Absatz 1 Satz 2 Straf-
taten vorbeugend bekämpft oder die erforderlichen Vorbereitungen für
die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen trifft, sind Maßnah-
men nur nach dem Zweiten Unterabschnitt „Datenverarbeitung“ des
Zweiten Abschnittes dieses Gesetzes zulässig.
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§ 2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Poli-
zei diejenige zu treffen, die den einzelnen und die Allgemeinheit voraus-
sichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem
erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht
ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann.

§ 3 Ermessen, Wahl der Mittel

(1) Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermes-
sen.

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so
genügt es, wenn eines davon bestimmt wird. Der betroffenen Person ist
auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwen-
den, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.

§ 4 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen
diese Person zu richten.

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt oder ist für sie zur Besor-
gung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt, können Maßnah-
men auch gegen die Person gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie
verpflichtet ist. Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die
in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten
Angelegenheiten nicht erfasst.

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die
Gefahr in Ausführung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch ge-
gen die Person gerichtet werden, die die andere zu der Verrichtung be-
stellt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vor-
schriften dieses Gesetzes oder andere Rechtsvorschriften bestimmen, ge-
gen wen eine Maßnahme zu richten ist.

§ 5 Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen

(1) Geht von einer Sache oder einem Tier eine Gefahr aus, so sind
die Maßnahmen gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten.
Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die nachfolgenden für Sachen
geltenden Vorschriften entsprechend auf Tiere anzuwenden.

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen ande-
ren Berechtigten gerichtet werden. Das gilt nicht, wenn der Inhaber der
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tatsächlichen Gewalt diese ohne den Willen des Eigentümers oder Be-
rechtigten ausübt.

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die
Maßnahmen gegen denjenigen gerichtet werden, der das Eigentum an
der Sache aufgegeben hat.

(4) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 6 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen

(1) Die Polizei kann Maßnahmen gegen andere Personen als die nach
den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen richten, wenn

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,

2. Maßnahmen gegen die nach den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen nicht
oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,

3. die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch
Beauftragte abwehren kann und

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verlet-
zung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden kön-
nen.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrechterhalten wer-
den, solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.

(3) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 6a (weggefallen)

§ 7 Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf

informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung
mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes),

Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes),

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes),

Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes),

Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes),

Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) und

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)

eingeschränkt.
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Zweiter Abschnitt

Befugnisse der Polizei

Erster Unterabschnitt

Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung

§ 8 Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung

(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im
einzelnen Falle bestehende, konkrete Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§ 9 bis 46 die
Befugnisse der Polizei besonders regeln.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die der Polizei durch andere Rechts-
vorschriften zugewiesen sind (§ 1 Abs. 4), hat sie die dort vorgesehenen
Befugnisse. Soweit solche Rechtsvorschriften Befugnisse der Polizei
nicht regeln, hat sie die Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind insbesondere Verbre-
chen sowie die in § 138 des Strafgesetzbuches genannten Vergehen, Ver-
gehen nach § 129 des Strafgesetzbuches und gewerbs- oder bandenmä-
ßig begangene Vergehen nach
1. den §§ 243, 244, 260, 261, 263 bis 264 a, 265 b, 266, 283, 283 a, 291

oder 324 bis 330 des Strafgesetzbuches,
2. § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c) oder d) des Waffengesetzes,
3. §§ 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder 29a Abs. 1 Nr. 2 des Betäubungsmittel-

gesetzes,
4. §§ 96 und 97 des Aufenthaltsgesetzes.

(4) Straftaten nach
1. § 211, § 212, § 226, § 227, § 239a, § 239b, § 303b, § 305, § 305a, §§ 306

bis 306c, § 307 Absatz 1 bis 3, § 308 Absatz 1 bis 4, § 309 Absatz 1 bis
5, § 313, § 314, § 315 Absatz 1, 3 oder 4, § 316b Absatz 1 oder 3, § 316c
Absatz 1 bis 3, § 317 Absatz 1, § 328 Absatz 1 oder 2, § 330 Absatz 1
oder 2 oder § 330a Absatz 1 bis 3 des Strafgesetzbuchs,

2. den §§ 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuchs vom 26. Juni 2002 (BGBl. I
S. 2254), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016
(BGBl. I S. 3150) geändert worden ist,

3. § 19 Absatz 1 bis 3, § 20 Absatz 1 oder 2, § 20a Absatz 1 bis 3, § 19
Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 Nummer 2, § 20 Absatz 1 oder 2,
§ 20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder § 22a
Absatz 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I
S. 2506), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom
13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist, und

Jobname: Z00006 0001 07-05-20 14:35:26 PGPL: Dynamically-Created
0005_2060-1_11_b.xml / FMTS: 2017-06-06

9-80 OUTPUT (23)
15



16 PolG NRW – §§ 8, 9

4. § 51 Absatz 1 bis 3 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2133) geändert worden ist,

sind terroristische Straftaten im Sinne dieses Gesetzes, wenn und soweit
sie dazu bestimmt sind, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzu-
schüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechts-
widrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die
politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen
Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation
zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und sie durch die Art
ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internati-
onale Organisation erheblich schädigen können.

Zweiter Unterabschnitt

Datenverarbeitung

Erster Titel

Datenerhebung

I. Befragung, Auskunftspflicht, allgemeine Regeln der Datener-
hebung, Vorladung

§ 9 Allgemeine Regeln, Befragung, Auskunftspflicht

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben, wenn
1. ihre Kenntnis zur Erfüllung der ihr durch dieses Gesetz oder andere

Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben erforderlich ist, soweit
nicht die §§ 9 bis 46 die Erhebung besonders regeln. Dies gilt auch
für personenbezogene Daten, die von der betroffenen Person offen-
sichtlich öffentlich gemacht wurden oder

2. die betroffene Person wirksam im Sinne des § 38 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, ber.
S. 278 und 404) eingewilligt hat.

Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten
richtet sich nach § 22a.

(2) Die Polizei kann jede Person befragen, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass sie sachdienliche Angaben machen kann, die
für die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich
sind. Für die Dauer der Befragung kann die Person angehalten werden.

(3) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 2 zulässig ist, ist ver-
pflichtet, auf Frage Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohn-
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17PolG NRW – § 10

anschrift und Staatsangehörigkeit anzugeben. Sie ist zu weiteren Aus-
künften verpflichtet, soweit gesetzliche Handlungspflichten bestehen.

(4) Die Befragung richtet sich an die betroffene Person. Ist deren Be-
fragung nicht oder nicht rechtzeitig möglich oder würde sie die Erfül-
lung der polizeilichen Aufgabe erheblich erschweren oder gefährden,
können die Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen Person erhoben
werden, wenn dies zur Aufgabenwahrnehmung gemäß Absatz 2 erfor-
derlich ist.

(5) Befragung und Datenerhebung sind offen durchzuführen; eine
verdeckte Datenerhebung ist nur zulässig, wenn dies durch Gesetz zuge-
lassen ist.

(6) Werden durch Befragung Daten bei der betroffenen Person oder
bei Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs erhoben,
sind diese in geeigneter Weise über die Rechtsvorschriften für die Daten-
erhebung sowie entweder über die bestehende Auskunftspflicht oder
über die Freiwilligkeit der Auskunft aufzuklären, es sei denn, dies ist
wegen besonderer Umstände offenkundig nicht angemessen oder die Er-
füllung der polizeilichen Aufgaben wird hierdurch erheblich erschwert
oder gefährdet.

(7) Die Erhebung personenbezogener Daten zu unbestimmten oder
noch nicht bestimmbaren Zwecken ist unzulässig.

§ 10 Vorladung

(1) Die Polizei kann eine Person schriftlich oder mündlich vorladen,
wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person sachdienliche

Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer bestimmten poli-
zeilichen Aufgabe erforderlich sind,

2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforder-
lich ist.

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben werden. Bei der
Festsetzung des Zeitpunkts soll auf den Beruf und die sonstigen Lebens-
verhältnisse der betroffenen Person Rücksicht genommen werden.

(3) Leistet eine betroffene Person der Vorladung ohne hinreichenden
Grund keine Folge, so kann sie zwangsweise durchgesetzt werden,
1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder

Freiheit einer Person erforderlich sind,
2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen.
Die zwangsweise Vorführung darf nur auf Grund richterlicher Anord-
nung erfolgen, es sei denn, dass Gefahr im Verzug vorliegt.

(4) § 136a der Strafprozeßordnung gilt entsprechend.
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18 PolG NRW – §§ 10–12

(5) Für die Entschädigung von Personen, die auf Vorladung als Zeu-
gen erscheinen, und für die Vergütung von Personen, die als Sachver-
ständige herangezogen werden, gilt das Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetz entsprechend.

II. Datenerhebung in bestimmten Fällen

§ 11 Erhebung von Personaldaten zur Vorbereitung für die
Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen

Die Polizei kann über
1. Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr

benötigt werden,
2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine er-

hebliche Gefahr ausgehen kann,
3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen
Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern
und andere Daten über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über
die Zugehörigkeit zu einer der genannten Personengruppen erheben, so-
weit dies zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Handeln in Ge-
fahrenfällen erforderlich ist.

§ 12 Identitätsfeststellung

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen,
1. zur Abwehr einer Gefahr,
2. wenn sie sich an einem Ort aufhält, von dem Tatsachen die Annahme

rechtfertigen, dass
a) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden,

vorbereiten oder verüben,
b) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Straf-

vorschriften verstoßen,
c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -ein-
richtung, einem öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder ei-
nem anderen besonders gefährdeten Objekt oder in dessen unmittel-
barer Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
in oder an Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen,
durch die Personen oder diese Objekte gefährdet sind, und dies auf
Grund der Gefährdungslage oder auf die Person bezogener Anhalts-
punkte erforderlich ist,

4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden ist,
um eine Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuches, eine der in dieser
Vorschrift genannten Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1
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